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1 Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der 

Green City Energy Windpark Bayerischer Odenwald GmbH & Co. KG

(im Folgenden auch kurz Gesellschaft genannt) hat uns mit der Prüfung des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2022 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buchführung sowie des Lage-

berichts nach §§ 316 und 317 HGB beauftragt.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB (§ 264a Abs.1 HGB) bezeichneten Größen-

merkmalen als kleine Personenhandelsgesellschaft einzustufen und daher nicht prüfungspflichtig 

gemäß §§ 316 ff. HGB. Die Gesellschaft ist Emittentin von öffentlich angebotenen Vermögensanla-

gen und unterliegt den Rechnungslegungsvorschriften der §§ 23 ff. VermAnlG. Unabhängig von der 

Größenklasse sind der Jahresabschluss und der Lagebericht der Gesellschaft als inländische Emit-

tentin von Vermögensanlagen nach den Vorschriften des Vermögensanlagengesetztes (VermAnlG) 

nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften der §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag ist entsprechend § 25 Abs. 1 bis 3 VermAnlG um die Prüfung des Lageberichts 

(erweitert um zusätzliche Angaben), der Beachtung der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 

(die Verwaltung der Vermögensanlage betreffend) oder eines Treuhandverhältnisses und der Zu-

weisung von Gewinnen, Verlusten, Einnahmen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten 

erweitert worden.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendba-

ren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Wir haben die Prüfung im Mai 2023 in unseren Büroräumen durchgeführt. Die Fertigstellung des 

Prüfberichts erfolgte ebenfalls im Monat Mai in unseren Büroräumen.

Für die Durchführung des uns erteilten Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis 

zu Dritten, gelten die diesem Bericht als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 nebst 

Zusatzvereinbarung.

Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-

prüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prü-

fungsberichten“ (IDW PS 450 n.F.) den nachfolgenden Bericht.
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Dieser Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft.
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2 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Wir haben dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und dem Lagebericht für das Geschäfts-

jahr 2022 der Green City Energy Windpark Bayerischer Odenwald GmbH & Co. KG, in den diesem 

Bericht als Anlage 1 bis 3 (Jahresabschluss) und Anlage 4 (Lagebericht) beigefügten Fassungen

einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der an dieser Stelle wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Green City Energy Windpark Bayerischer Odenwald GmbH & Co. KG

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Green City Energy Windpark Bayerischer Odenwald GmbH & 

Co. KG – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung 

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließ-

lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben 

wir den Lagebericht der Green City Energy Windpark Bayerischer Odenwald GmbH & Co. KG für 

das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung des 

Vermögensanlagengesetztes (VermAnlG) und vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer 

Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 und

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-

schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-

schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften unter Berücksichtigung des 

VermAnlG und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 25 VermAnlG i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu kei-

nen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 

§ 25 VermAnlG i.V.m § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-

gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-

antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-

schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestäti-

gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Überein-

stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-

sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 

dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung des VermAnlG in allen wesentli-

chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-

chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-

schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-

lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un-

beabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 

Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-

zieren, sofern den nicht tatsächlichen oder rechtlichen Gegebenheiten entgegenstehen.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 

Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 

als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeig-

nete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 

und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-

wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-

gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 

beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 25 VermAnlG i.V.m § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 

wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 

Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-

gen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –

falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-



- 6 -

reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 

dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 

Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Un-

vollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen be-

inhalten können;

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-

nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 

Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-

messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 

Gesellschaft abzugeben;

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestell-

ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 

auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fä-

higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 

zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 

aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-

fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 

zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 

oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-

keit nicht mehr fortführen kann;

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle 

und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsät-

ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt;
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beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-

chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens;

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-

orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-

weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzli-

chen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-

rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 

Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen 

geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 

wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Ein-

lagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten

Prüfungsurteil

Wir haben auch die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnah-

men zu den einzelnen Kapitalkonten, die auch die von Treuhändern verwalteten Kapitalkonten um-

fassen, der Green City Energy Windpark Bayerischer Odenwald GmbH & Co. KG zum 31.12.2022

geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse erfolgte die Zu-

weisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in 

allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen

und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in Übereinstimmung mit § 25 Abs. 3 VermAnlG 

unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) 

„Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information“ (Stand 

Dezember 2013) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 

ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zu-

weisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten“ unse-
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res Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Überein-

stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-

sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewin-

nen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewin-

nen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die in allen wesentlichen Belan-

gen ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den ein-

zelnen Kapitalkonten. Für die von Treuhändern verwalteten Kapitalkonten beschränkt sich die Ver-

antwortung der gesetzlichen Vertreter auf die Zuweisung der Gewinne, Verluste, Einlagen und Ent-

nahmen zu dem Kapitalkonto des Treuhänders sowie auf die Einholung von Informationen zur Ent-

wicklung der Kapitalkonten der von ihm treuhänderisch gehaltenen Anteile. Ferner sind die gesetzli-

chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vor-

schriften als notwendig bestimmt haben, um die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Ver-

lusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu ermöglichen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von

Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Zuweisung von Gewin-

nen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten ordnungsmäßig ist, sowie 

einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von Ge-

winnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 25 Abs. 3 VermAnlG unter Beachtung des International Standard on As-

surance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance Engagements Other than Audits or Re-

views of Historical Financial Information“ (Stand Dezember 2013) durchgeführte Prüfung eine we-

sentliche falsche Zuweisung stets aufdeckt. Falsche Zuweisungen können aus Verstößen oder Un-

richtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage der ordnungsgemäßen Zu-
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weisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten ge-

troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter 

falscher Zuweisungen von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Ka-

pitalkonten, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 

erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 

Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Zuweisungen nicht aufgedeckt 

werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-

menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 

das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

beurteilen wir die Ordnungsmäßigkeit der Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und 

Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der 

Prüfung des relevanten internen Kontrollsystems und von aussagebezogenen Prüfungshandlun-

gen überwiegend auf Basis von Auswahlverfahren.“
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3 Grundsätzliche Feststellungen 

3.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Geschäftsführung

Zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gesellschaft

Aus dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Geschäftsführung sowie den sonstigen geprüf-

ten Unterlagen heben wir folgende Aspekte hervor, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage 

der Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind:

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien hat im Jahr 2022 in Deutschland um 4 %-

Punkte zugenommen. Insgesamt stammen 49,7 % der eingespeisten Stromerlöse aus erneuer-

baren Quellen.

Die Gesellschaft erzielte einen Jahresüberschuss von TEUR 1.502 (Vj. Jahresfehlbetrag TEUR 

109). Die Umsatzsteigerungen zum Vorjahr sind auf das höhere Windaufkommen und die deut-

lich gestiegenen Energiepreise im Gegensatz zu 2021 zurückzuführen. Im Geschäftsjahr 2022

wurden ca. GWh 25,8 Strom in das Netz eingespeist und damit ein Umsatz in Höhe von TEUR 

4.377 netto ohne Umsatzsteuer generiert (Vj. TEUR 2.540). Der Betrieb der Anlage verlief im 

Jahr 2022 ohne nennenswerte Störungen und Beeinträchtigungen. Die Prognosewerte wurden 

um ca. 19 % untertroffen, wobei die Umsatzprognose zu 59 % übertroffen wurde. 

Die Gesellschafterversammlung hat im August 2022 eine Auszahlung für das Jahr 2022 in Höhe 

von 9 % im April 2022 und 4 % im Oktober 2022 beschlossen. Das Eigenkapital der Gesellschaft 

erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 628 auf TEUR 3.595. Das Jahresergebnis von 

TEUR 1.502 wurde den Gesellschafterkonten entsprechend den Beteiligungsquoten gutge-

schrieben. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich bei einer verminderten Bilanzsumme um 6,10 %-

Punkte auf 26,50 % (Vj. 20,40 %). 

Zum Fortbestand und zur künftigen Entwicklung der Gesellschaft

Die Geschäftsführung ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, namentlich bei der Bewertung 

der Vermögensgegenstände und Schulden, von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausge-

gangen. Hinsichtlich der Angaben zur künftigen Entwicklung der Gesellschaft ist auf folgende Kern-

aussagen hinzuweisen:

Eine oder mehrere Änderungen rechtlicher und steuerlicher Rahmenbedingungen sowie eine 

gegenüber der Prognose abweichende Anwendung der bestehenden gesetzlichen Regelungen 
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und Verwaltungsanweisungen könnten negative Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit des 

Windkraftwerks haben. 

Die Prognoserechnung unterstellt Veräußerungserlöse in geschätzter Höhe. Eine Abweichung 

der tatsächlich realisierten Veräußerungserlöse hätte Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der 

Gesellschaft und ihre Tilgungsfähigkeit sowie die Auszahlungen an die Gesellschafter.

Für das Jahr 2022 werden Umsatzerlöse von über 2,4 Mio EUR und ein positives Ergebnis er-

wartet.

Zusammenfassende Stellungnahme

Aufgrund der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft, die wir aus den im Rahmen 

unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnenen Erkenntnissen abgelei-

tet haben, sind wir - soweit die geprüften Unterlagen eine solche Beurteilung erlauben - zu der Ein-

schätzung gelangt, dass die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter, insbesondere hinsichtlich 

des Fortbestands und der künftigen Entwicklung der Gesellschaft, realistisch erscheint.

Ergänzend verweisen wir zur Lagebeurteilung auf unsere Angaben zur Gesamtaussage des Jah-

resabschlusses der Gesellschaft in Berichtsabschnitt 5.2 unseres Berichts.
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4 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Zu Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung einschließlich der Verantwortlichkeiten der gesetzli-

chen Vertreter sowie des Abschlussprüfers verweisen wir auch auf unsere Ausführungen im Bestä-

tigungsvermerk, der in Abschnitt 2 wiedergegeben ist.

Prüfungsgegenstand

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 25 VermAnlG i.V.m § 317 HGB die Buch-

führung, den Jahresabschluss und den Lagebericht der Green City Energy Windpark Bayerischer 

Odenwald GmbH & Co. KG das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr auf die Einhaltung 

der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung ein 

Urteil über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die dazu erhaltenen Angaben abzuge-

ben.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unterneh-

mens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Gezielte Prüfungshandlungen zur Aufdeckung von Unterschlagungen oder sonstigen strafrechtlich 

relevanten Tatbeständen zu Lasten der Gesellschaft sind nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

Art und Umfang der Prüfung

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte sowie mit einem uneingeschränkten Be-

stätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss, der am 10. August 2022 festgestellt wurde.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben 

der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf 

den geprüften Jahresabschluss ergeben oder als die Nichtbeachtung solcher Gesetze erfahrungs-

gemäß Risiken zur Folge haben kann, denen im Lagebericht Rechnung zu tragen ist.

Wir haben bei der Durchführung der Abschlussprüfung auch die Einhaltung der Bestimmungen der 

§§ 23 ff. VermAnlG geprüft sowie den IDW PH 9.400.16 zum Bestätigungsvermerk des Abschluss-

prüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht eines Emittenten von Vermögensanlagen gemäß 

§ 25 VermAnlG beachtet.
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Unsere Prüfungshandlungen sind ihrem Wesen nach nicht darauf ausgerichtet, schwerwiegende 

Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und außerhalb der Rechnungslegung begangene Ord-

nungswidrigkeiten aufzudecken und aufzuklären.

Unsere Prüfung erfolgte nach den §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen entsprechend den Fachgutachten, Stellung-

nahmen und Standards des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf.

Danach bestimmen sich Prüfungsschwerpunkte und -umfang risikoorientiert unter dem Gesichts-

punkt der Vereinbarkeit des Jahresabschlusses insgesamt mit den gesetzlichen Vorschriften.

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir keine auf das rechnungslegungsbezogene interne 

Kontrollsystem der Gesellschaft bezogenen Prüfungshandlungen durchgeführt. Nach unserer all-

gemeinen, vorgelagerten Einschätzung des inhärenten Risikos und des Kontrollrisikos gehen wir 

von einem geringen Fehlerrisiko aus. Daher haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoein-

schätzung unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen (analytische Prüfungshandlungen und 

stichprobenweise Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen) unter Berücksichtigung unserer jewei-

ligen Risikoeinschätzung durchgeführt. Bei Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in bewusster 

Auswahl gezogen.

Unsere Prüfungsstrategie führte im Berichtsjahr zu folgenden Schwerpunkten der Prüfung:

Einhaltung der erweiterten Vorschriften des VermAnlG

Anlagevermögen

Eigenkapital

Rückstellungen

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben in Anhang und Lagebericht

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Plausibilitäts- und Ein-

zelfallprüfungen.

Saldenbestätigungen bzw. -mitteilungen von Dritten haben wir von den Banken und der Steuerbera-

tungsgesellschaft einholen lassen.
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Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die Geschäftsführung hat 

uns die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich 

bestätigt.
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5 Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung der Gesellschaft wird über eine eigene EDV-Anlage mittels der Software der 

Datev eG durch die KSP Dipl.-Oec. Niederreiner, Sturm & Partner Steuerberatungsgesellschaft ge-

führt. Die jeweiligen Auswertungen wurden systematisch abgelegt.

Der der Buchführung zugrunde liegende Kontenplan ist übersichtlich und ausreichend tief geglie-

dert. 

Die Organisation der Buchhaltung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der 

Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, zeitgerechte und geordnete Erfas-

sung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben keine nennenswerten organisatorischen Änderun-

gen erfahren.

Der Buchführung für das Berichtsjahr liegen die Saldovorträge der festgestellten Bilanz zum 31. 

Dezember 2021 zugrunde.

Buchführung und Belegwesen entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Buchführung. Die den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen 

sind in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht ordnungsgemäß abgebildet.

5.1.2 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist diesem Bericht als Anlagen 1 bis 3 beigefügt.

Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den 

weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die für Kapitalgesellschaften geltenden Ansatz-, Ausweis-

und Bewertungsvorschriften wurden beachtet. Der Stetigkeitsgrundsatz wurde sowohl in der Aus-

übung der Bewertungsmethoden als auch bezüglich der Inanspruchnahme von Ausweiswahlrechten 

eingehalten
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Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten von Bilanz und Ge-

winn- und Verlustrechnung und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder. 

Angaben, die wahlweise in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang 

gemacht werden können, sind grundsätzlich im Anhang enthalten.

Die Gesellschaft stellt ihren Jahresabschluss nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden 

Anforderungen auf. Die Vorschriften für Personenhandelsgesellschaften sowie die des VermAnlG

und der ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrags wurden zusätzlich beachtet. In Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang sind alle erforderlichen Angaben enthalten, die unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zur Vermittlung eines den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendig sind.

5.1.3 Lagebericht

Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 ist diesem Bericht als Anlage 4 beigefügt. Er entspricht 

in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

Der Lagebericht enthält zudem die folgenden nach § 24 Abs. 1 Satz 3 VermAnlG zusätzlich folgen-

de Angaben:

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen (aufgeteilt in 

feste und variable vom Emittenten gezahlte Vergütungen),

Die Zahl der Begünstigten und gegebenenfalls die vom Emittenten gezahlten besonderen 

Gewinnbeteiligungen sowie

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen (aufgeteilt 

nach Führungskräften und Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das 

Risikoprofil des Emittenten auswirkt, sog. Risktaker)

5.1.4 Feststellung zur Einhaltung der gesonderten Bestimmungen des Gesellschaftsver-

trags

Die Bestimmungen des den Vermögensanlagen zugrunde liegenden Gesellschaftsvertrags wurden 

beachtet.
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5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Rückstellungen beinhalten alle Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die zum Erstellungs-

zeitpunkt erkennbar waren. Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmänni-

scher Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit 

von mehr als einem Jahr werden gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit dem laufzeitadäquaten durchschnitt-

lichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Die vollständigen Bewertungsgrundlagen sind dem Anhang (Anlage 3) zu entnehmen.

5.2.2 Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir der Überzeugung, dass der Jahresab-

schluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-

sellschaft vermittelt. Auf unsere vorstehenden Ausführungen zu den „wesentlichen Bewertungs-

grundlagen“ weisen wir hin.
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6 Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten „Grundsätze ordnungs-

mäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ (IDW PS 450 n.F.).

München, 26. Mai 2023

Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte

Metzler
Wirtschaftsprüfer

Wiedemann
Wirtschaftsprüfer
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Green City Energy Windpark Bayerischer Odenwald GmbH & Co. KG

München

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

2022
EUR

2021
EUR

1. Umsatzerlöse 4.377.017,99 2.537.235,48

2. Sonstige betriebliche Erträge 13.787,82 2.000,00

3. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen -1.567.751,00 -1.567.751,00

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen -888.734,43 -775.311,01

5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.592,72 0,00

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -258.395,12 -306.760,39
- davon aus der Abzinsung:
 EUR 0,00 (Vorjahr: EUR -15.796,25)

7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -179.999,00 0,00

8. Ergebnis nach Steuern 1.500.518,98 -110.586,92

9. Sonstige Steuern 1.276,47 2.026,69

10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag) 1.501.795,45 -108.560,23

11. Gutschrift/Belastung auf Kapitalkonten -1.501.795,45 108.560,23

Anlage 2
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Anhang für das Geschäftsjahr 2022 
 
 
Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRA 
98314 eingetragen und hat ihren Sitz in München. Die Firma lautet Green City Energy 
Windpark Bayerischer Odenwald GmbH & Co. KG. 
 
 
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden 
 
 
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 wird nach den 
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt. Dabei werden die für alle Kaufleute 
geltenden Vorschriften der §§ 246 bis 256a HGB beachtet sowie die Vorschriften der §§ 264 
bis 288 HGB angewendet. Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 
erfolgte entsprechend den Bestimmungen der §§ 266 und 275 Abs. 2 i. V. m. § 264a Abs. 1 
HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 
Abs. 2 HGB gegliedert. 
 
Die Gesellschaft erfüllt die in § 267 Abs. 1 /§ 264a Abs. 1 HGB bezeichneten Merkmale einer 
kleinen Personenhandelsgesellschaft und wendet die für kleine Kapitalgesellschaften 
geltenden Vorschriften gemäß § 267 Abs. 1 HGB an. 
 
Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgte unter Beachtung der Vorschriften des § 264c Abs. 
2 HGB. 
 
Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unverändert 
beibehalten. 
 
 
II. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
 
Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen 
bewertet, soweit es sich um abnutzbare Gegenstände handelt. Die Festlegung der 
Nutzungsdauer der abnutzbaren Anlagengegenstände erfolgt unter Berücksichtigung 
steuerlicher Vorschriften, die den handelsrechtlichen Vorschriften nicht entgegenstehen. 
Die den Abschreibungen zugrunde gelegte Nutzungsdauer beläuft sich auf 20 Jahre. Zu- 
und Abgänge werden, sofern vorliegend, pro rata temporis abgeschrieben. 
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalbetrag angesetzt. 
 
Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. 
 
Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag 
angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt 
darstellen. 
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Die Rückstellungen beinhalten alle Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die zum 
Erstellungszeitpunkt erkennbar waren. Die Rückstellungen werden in Höhe des nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. 
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden gemäß § 253 Abs. 2 
HGB mit dem laufzeitadäquaten durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben 
Jahre abgezinst. 
 
Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 
 
 
III. Erläuterungen zur Bilanz 
 
 
1. Anlagevermögen 
 
Die Entwicklung des Anlagevermögens des Geschäftsjahres 2022 ist im nachfolgenden 
Anlagenspiegel dargestellt. 
 
 
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
Die Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen 
weniger als ein Jahr. 
 
In den sonstigen Vermögensgegenstände sind Rücklagenkonten in Höhe von 200.000,00 
Euro (Vj.: 200.000,00 Euro) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.  
 
 
3. Verbindlichkeiten 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten weisen folgende Restlaufzeiten auf: 
• kleiner als ein Jahr in Höhe von EUR 1.302.756,32 (Vj. EUR 1.302.760,00) 
• ein bis fünf Jahre in Höhe von EUR 5.211.025,28 (Vj. EUR 5.211.040,00) 
• größer fünf Jahre in Höhe von EUR 2.279.798,40 (Vj. EUR 3.582.540,00) 
 
Die Restlaufzeit aller übrigen Verbindlichkeiten beträgt weniger als ein Jahr. 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Sicherungsübereignung der 
Windenergieanlagen, Abtretung der Rechte und Ansprüche aus Versicherungsverträgen 
und Nutzungsverträgen, Abtretung der Einspeisevergütung, Abtretung sämtlicher Rechte 
und Ansprüche aus dem Kaufvertrag/dem mit dem Generalunternehmer geschlossenen 
Vertrag/dem Wartungsvertrag und Verpfändung des Rücklagenkontos bei der Bank (TEUR 
200 zum Bilanzierungsstichtag) besichert.   
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IV. Sonstige Angaben 
 
 
1. Derivative Finanzinstrumente 
 
Zum 31. Dezember 2022 besteht folgende Sicherungsbeziehung, deren wesentliche 
Charakteristika nachfolgend dargestellt sind: 
 

Risiko Zinsänderungen 

Art Zahlungsstromänderungsrisiko 

Grundgeschäft Schulden 

Betrag des Grundgeschäfts EUR 8.793.580,00 

Sicherungsinstrument Zinsswaps 

Betrag des Sicherungsinstruments EUR 8.793.580,00 

Art der Bewertungseinheit Micro-Hedging 
Prospektive Effektivität Laufzeit- und Volumenkongruenz im Hinblick 

auf zulässige Teilabsicherungen 
 
Der Gesamtnominalbetrag beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf EUR 8.793.580,00. Es 
wurde eine Bewertungseinheit nach § 254 HGB gebildet. Der beizulegende Wert (Mark to 
market) der Zinsswaps zum 31. Dezember 2022 beträgt EUR 68.887,64. Dieser entspricht dem 
Wert, der im Geschäftsverkehr zwischen vertragswilligen und unabhängigen 
Vertragsparteien aus dem Verkauf der Rechte und / oder Pflichten aus dem 
Finanzinstrument erzielt werden kann. Die Laufzeit der Vereinbarungen ist bis zum 
30. September 2029. 
 
 
2. Geschäftsführung 
 
 
Die Geschäftsführung oblag im abgelaufenen Geschäftsjahr den Herren Alexander Kilias 
und Philipp Rasthofer in deren Eigenschaft als Geschäftsführer der Green City Energy Wind 
Service GmbH. 
 
Ab dem 01.04.2023 obliegt die Geschäftsführung Frau Kathrin Enzinger und Herrn Alexander 
Wild. 
 
 
3. Persönlich haftende Gesellschafterin 
 
 
Folgende Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin: 
 
Name Green City Energy Wind Service GmbH 
Sitz München 
Rechtsform GmbH 
Gezeichnetes Kapital EUR 25.000,00 

 
Sie ist an der Gesellschaft ohne Kapitaleinlage beteiligt. 
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München, den 26.05.2023 
 
 
Für die Komplementärin Green City Energy Wind Service GmbH 
 
 
gez. Kathrin Enzinger, Geschäftsführerin 
 
 
gez. Dr. Alexander Wild, Geschäftsführer 
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Green City Energy Windpark Bayeri-
scher Odenwald GmbH & Co. KG, 

München 
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 

 
 
I. Grundlagen des Unternehmens 

Der Windpark Bayerischer Odenwald in der Rechtsform der Green City Energy Windpark Bay-
erischer Odenwald GmbH & Co. wurde in 2013 errichtet.  

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Windparks mit fünf Windenergieanlagen 
des Typs N117 mit je 2,4 MW Leistung zur Erzeugung regenerativer Energie sowie die Veräu-
ßerung des Stroms.  

II. Wirtschaftsbericht 

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 

a) Gesamtwirtschaft 

Die Bundesregierung rechnet mit einem geringen Wachstum in 2023, dieses wird deutlich ge-
ringer als in 2022 ausfallen. Insgesamt soll ein Anstieg des Bruttoinlandprodukts um 0,2% 
erreicht werden. Auch eine weiter stabile Entwicklung des Arbeitsmarkts in 2023 wird prog-
nostiziert, die Arbeitslosenquote wird bei rund 5,4% erwartet 0,1%-Punkte höher als noch im 
Jahr 2022. Die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer stagnieren bei gleichzeitig hoher 
Inflation von 6%. Insbesondere die Heiz- und Stromkosten sind in 2022 stark gestiegen und 
werden auch in 2023 weiter hoch erwartet. Das verfügbare Einkommen und die Konsumaus-
gaben gehen aufgrund des geringeren Realeinkommens 2023 zurück.  

Die derzeitige politische Situation mit dem Krieg in der Ukraine bringt zusätzliches Augenmerk 
auf die erneuerbaren Energien. Es ist zu erwarten, dass hier in 2023 auch weiterhin Maßnah-
men von der Regierung ergriffen werden, um die erneuerbaren Energien weiter zu stärken und 
den Ausbau kurzfristig voranzutreiben. Desweiteren sind die Strompreise derzeit sehr hoch 
und es kann dadurch zu Mehreinnahmen kommen, sobald der Marktpreis über der EEG-Ver-
gütung der Anlage liegt. Die zum Dezember 2022 eingeführte Erlösabschöpfung der Bundes-
regierung führt zwar zu einer Deckelung der maximal möglichen Einnahmen, erlaubt aber 
trotzdem weiter bis zu 3-4 Cent pro kWh Mehreinnahmen für die Wind- und PV-Parks. 
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Übersicht: Ausgewählte Eckwerte der Jahresprojektion 2023: 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Jahresprojektion 2023 der Bundesregierung 
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b) Marktüberblick Erneuerbare Energien 

Die erneuerbaren Energien konnten 2022 einen Anteil an der [Netto] Stromerzeugung von 
49,7% erreichen. Dies ist ein Anstieg um etwa 4%-Punkte zum Vorjahr, als der Wert noch bei 
gut 45% lag. Die Stromerzeugung aus Ökostrom-Anlagen erhöhte sich in 2022 um 19 Terra-
wattstunden [Mrd. kWh] auf gesamt 243 Terrawattstunden. 

Den größten Anstieg an der Ökostromerzeugung vermeldet die Windkraft mit 2%-Punkten 
mehr als noch in 2021. Die Windkraft versorgt mit 25,2% ca. ein Viertel des gesamten deut-
schen Strommix und ist damit weiter die wichtigste Stromquelle in Deutschland vor der Braun-
kohle. Die zweitwichtigste erneuerbare Ressource bleiben die Solaranlagen mit einer Erzeu-
gung auf 58 TWh, gefolgt von der Stromerzeugung aus Biomasse die 42 TWh erwirtschaftet. 

Insgesamt ist in 2022 ein Anstieg bei der Erzeugung aus erneuerbaren Energien festzustellen, 
wodurch alle konventionellen Energiearten im Vergleich zum Vorjahr ihren Anteil verringern 
konnten. Durch die derzeitige politische Situation zwischen Russland und Ukraine ist nach 
Aussage der Bundesregierung damit zu rechnen, dass der Bereich der Erneuerbaren Energien 
in 2023 weiter verstärkt ausgebaut werden soll und die Genehmigungsprozesse beschleunigt 
werden sollen, um den Anteil der Erneuerbaren Energien merklich zu steigern. 

 

Quelle: https://strom-report.de/strom/ 
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c) Gesellschaftliches Bewusstsein 

Die Erneuerbaren Energien genießen weiterhin eine überwältigende Akzeptanz in der deut-
schen Bevölkerung. Umfrageergebnisse einer jährlichen repräsentativen Umfrage der AEE 
(Agentur für Erneuerbare Energien) weisen konstant eine sehr positive Haltung der Bevölke-
rung gegenüber erneuerbaren Energien auf. 86% (2021: 83%) der Befragten unterstützen eine 
stärkere Nutzung und den verstärkten Ausbau von erneuerbaren Energien, wovon 66% dies 
sogar für sehr oder außerordentlich wichtig halten. Lediglich 10% halten dies für weniger oder 
überhaupt nicht wichtig. Damit positioniert sich die deutsche Bevölkerung klar zu den Erneu-
erbaren als wichtigsten Teil der Lösung in der Klimafrage. 

Quelle: https://www.unendlich-viel-energie.de/presse/pressemitteilungen/akzeptanzumfrage-2021-klimapolitik-
%e2%80%93-buergerinnen-wollen-mehr-erneuerbare-energien 

 

 

2. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft 

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft war im Berichtsjahr von folgenden Faktoren ge-
prägt: 

a) Ertragslage 

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.502 (Vorjahr: 
TEUR 109) erzielt. Folgende Einflüsse haben wesentlich zu diesem Ergebnis beigetragen: 

Im Geschäftsjahr 2022 wurden ca. GWh 25,8 Strom in das Netz eingespeist und damit ein 
Umsatz in Höhe von TEUR 4.377 netto ohne Umsatzsteuer generiert (Vj. TEUR 2.540). Die 
Mehreinnahmen zum Vorjahr sind auf die höheren Strompreise verglichen mit 2021 zurückzu-
führen. Insgesamt erreichte der Park 81,4% des SOLL (laut Prospekt) bei den Energieerträgen 
in kWh und 159% des SOLL bei den Energieerträgen in EUR. Die hohe Differenz zwischen 
den Sollerreichungen ist auf die sehr hohen Energiepreise das gesamte Jahr über zurückzu-
führen. 

Der Betrieb der Anlage verlief in 2022 ohne nennenswerte Störungen und Beeinträchtigungen. 
Für das Jahr 2022 erreichte die technische Verfügbarkeit gemäß der Definition der Firma 
Nordex Energy GmbH, Hamburg, einen Wert von 99,5 %. 

Die Abschreibungen auf die Windkraftanlagen blieben mit TEUR 1.568 konstant zum Vorjahr. 

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen fallen in 2022 insgesamt höher aus als im Vorjahr. 
Diese betreffen insbesondere Reparaturen und Wartungen (TEUR 412; Vj. TEUR 398), Kos-
ten aus Rückbauverpflichtungen (TEUR 76; Vj. TEUR 76), Pacht (TEUR 149; Vj. TEUR 146), 
Verwaltungskosten (TEUR 83; Vj. TEUR 55), Kosten für die technische Betriebsführung 
(TEUR 88; Vj. TEUR 48) sowie Kosten für Versicherungen und Beiträge (TEUR 9; Vj. TEUR 
9). 
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Das negative Finanzergebnis von TEUR 254 (Vj. TEUR 307) beinhaltet im Wesentlichen Dar-
lehenszinsen von TEUR 258 (Vj. TEUR 273). Die Verminderung dieses Zinsaufwandes ist auf 
die planmäßige Tilgung des Darlehens zurückzuführen. 

b) Vermögenslage 

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst die Windkraftanlage und die Übergabestation 
mit Grundstück. Mit Abnahme der Anlage im Februar 2014 wird sie planmäßig abgeschrieben. 
Die auf das Jahr 2022 entfallende anteilige Abschreibung beläuft sich auf TEUR 1.568. In 
dieser Höhe verminderte sich auch das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verringerten sich auf TEUR 440 (Vj. TEUR 
473) und resultieren aus der Vergütung für die Stromeinspeisung Dezember, die im Januar 
2023 vollumfänglich beglichen wurde. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände von TEUR 217 (Vj. TEUR 205) beinhalten vorwiegend 
das Pfandkonto (TEUR 200) und zusätzlich Umsatzsteuererstattungsansprüche aus dem Vor-
jahr. Das Pfandkonto wurde in 2021 um TEUR 540 reduziert und ausgeschüttet, da mit fort-
schreitender Tilgung des Darlehens eine kleinere Sicherheit ausreichend ist. Es wurde eine 
Fazilität i.H.v. TEUR 540 vereinbart, um weiterhin die gewünschte Sicherheit für den Park zu 
gewährleisten. 

Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 628 auf 
TEUR 3.595. Der Jahresüberschuss wurde den Gesellschafterkonten entsprechend den Be-
teiligungsquoten belastet. Die Gesellschafterversammlung beschloss für das Jahr 2022 eine 
Kapitalauszahlung in Höhe von 885 TEUR vorzunehmen. Die Auszahlung erfolgte im Dezem-
ber 2022. Die Eigenkapitalquote erhöht sich auf 26,5 %.  

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Rückbauverpflichtungen (TEUR 695; Vj. TEUR 623). 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verminderten sich von TEUR 10.096 auf 
TEUR 8.794. Das im Jahr 2013 aufgenommene Darlehen von originär 19,5 Mio. EUR dient 
der Finanzierung der Windkraftanlage. In 2022 wurde planmäßig umfinanziert, dafür wurde bei 
Abschluss des Darlehensvertrags bereits eine ZinsSWAP-Vereinbarung geschlossen. Dies 
wurde im Dezember 2022 umgesetzt. 

c) Finanzlage 

Der Finanzmittelbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 466 auf TEUR 1.660 er-
höht. Dem positiven Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von TEUR 3.651 (Vorj. TEUR 
2.165), der im Wesentlichen das Ergebnis vor Abschreibungen und Zinsaufwendungen (TEUR 
240) beinhaltet, steht Finanzierungsabflüssen in Höhe von TEUR 2.416 gegenüber. 

Die Abflüsse aus der Finanzierungstätigkeit betreffen geleistete Darlehenstilgungen (TEUR 
1.303), Zinszahlungen (TEUR 240) sowie Auszahlungen an die Gesellschafter (TEUR 873). 

Die Green City Energy Windpark Bayerischer Odenwald GmbH & Co. KG wird auch zukünftig 
in der Lage sein, ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen. 
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III. Weitere Angaben nach dem Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) 

Zum Stichtag gibt es einen Treuhand- und vier Direktkommanditisten, die zusammen mit 433 
Treugeberkommanditisten die im Handelsregister eingetragene Hafteinlage von insgesamt 
TEUR 682 geleistet haben. 

Auf der im Oktober 2022 abgehaltenen Gesellschafterversammlung wurde neben der bereits 
gezahlten Auszahlung von 9 % eine weitere Auszahlung für das Jahr 2021 in Höhe von 4 % 
im Dezember 2022 beschlossen. Gemäß dem Prospekt liegen die geplanten Ausschüttungen 
in den Folgejahren zwischen 3 % und 7 % und steigen ab dem Jahr 2029 auf 23 %. Im letzten 
Betriebsjahr ist der kalkulierte Verkaufserlös der Windkraftanlage in Höhe von 7 % der Inves-
titionssumme von 1,735 Mio. Euro eingerechnet. 

Daneben ergaben sich nach den gesellschaftsvertraglichen Regelungen vorab der jährlichen 
Ergebnisverteilungen nachfolgende, sonstige Vergütungen: 

- Haftungsvergütung der Komplementärin (Green City Energy Wind Service GmbH, 
München) in Höhe von EUR 2.000,00, 
 

- Vergütung der Treuhandkommanditistin (Green City Experience GmbH, München) in 
Höhe von EUR 500,00 zzgl. 0,3 % der jährlichen Nettoeinspeiseerlöse der Windkraft-
anlagen in Höhe von EUR 8.000,00. 
 

- Beiratsvergütungen in Höhe von insgesamt EUR 1.500,00 
 

Die Qair Deutschland Operations & Management GmbH, (ehemals Green City Operations & 
Management GmbH) hat Vergütungen für die Geschäftsbesorgung in Höhe von TEUR 68 so-
wie für die technische Betriebsführung in Höhe von TEUR 88 erhalten.  

Andere Vergütungen hat die Emittentin im Geschäftsjahr 2022 nicht gezahlt. Die Emittentin 
hat insbesondere keine weiteren variablen Vergütungen oder besondere Gewinnbeteiligungen 
an die Qair Deutschland Operations & Management GmbH gezahlt. Andere Begünstigte als 
die Komplementärin der Emittentin gibt es keine. 

Insbesondere haben in 2022 die Geschäftsführer der Komplementärin der Emittentin, die die 
Geschäftsführung bei der Emittentin ausüben, für ihre Tätigkeit weder von der Emittentin noch 
von ihrer Komplementärin eine Vergütung erhalten. Darüber hinaus gibt es bei der Emittentin 
keine Führungskräfte und Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der 
Emittentin auswirkt.  
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IV. Finanzielle und nicht finanzielle Indikatoren 

Nicht finanzielle Leistungsindikatoren 

Für eine Gesellschaft mit dem übergeordneten Ziel des Klimaschutzes sind nicht finanzielle 
Leistungsindikatoren von essenzieller Bedeutung. So hat die Green City Energy Windpark 
Bayerischer Odenwald GmbH & Co. KG mit Lichtblick SE einen ökologisch verantwortungs-
bewussten Vertragspartner zur Versorgung der Anlagen mit Eigenstrom gewinnen können. 

 
Finanzielle Leistungsindikatoren 

Die Eigenkapitalquote erhöht sich von 20,4 % auf 26,5 %. Die Stromerzeugung erhöhte sich 
wetterbedingt von 23,4 GWh auf nunmehr 25,8 GWh. Die Umsatzerlöse erhöhten sich analog 
um TEUR 2.537 auf TEUR 4.377. 

 

V. Risikobericht 

1. Risiken der Stromerzeugung 

Die Einnahmen der Gesellschaft bestehen nahezu ausschließlich aus der Vergütung für den 
erzeugten Strom und sind insbesondere abhängig von der an den jeweiligen Netzbetreiber 
gelieferten Strommenge. Diese hängt maßgeblich von den Wetterbedingungen ab. Starke 
Schwankungen mit entsprechender Auswirkung auf die Menge des erzeugten Stroms sind 
möglich. Vermehrte Extremwetterlagen können zu einer Veränderung der zeitlichen Verteilung 
der Stromerzeugung führen und Schäden an den Stromerzeugungsanlagen verursachen. 

In einem Wartungsvertrag mit der Nordex Energy AG wurde die Wartung, Instandhaltung und 
Reparatur zur Gewährleistung der Verfügbarkeit der fünf Windkraftanlagen für die Laufzeit von 
15 Jahren ab dem Abnahmezeitpunkt (11. Februar 2014) vereinbart. Dadurch soll ein Regel-
betrieb gewährleistet werden. Um weitere Ausfallrisiken zu minimieren, wurde eine Sach- und 
Betriebsunterbrechungsversicherung abgeschlossen. 

Die Gesellschaft schätzt den Eintritt dieses Risikos als gering ein, die Auswirkungen bei Eintritt 
des Risikos sind als hoch zu bewerten. 

2. Risiko eines niedrigeren Energieertrags 

Die Leistungsparameter und die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Windenergieanlage ergeben 
sich aus den Herstellerangaben. Die tatsächlichen Leistungsparameter und die tatsächliche 
Leistungsfähigkeit können hiervon nach unten abweichen. Auf Basis dieser Herstellerangaben 
wurden die Erträge der Gesellschaft berechnet. Die standortspezifischen Gegebenheiten der 
Windenergieanlagen und die klimatischen Bedingungen wurden in den von der Gesellschaft 
in Auftrag gegebenen Ertragsgutachten (Windgutachten) berücksichtigt. Soweit diese Gutach-
ten von falschen (zu positiven) Voraussetzungen ausgehen oder zu falschen (zu positiven) 
Ergebnissen kommen, hat dies negative Auswirkungen auf die Ertragsprognosen der 
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Gesellschaft. Jedes dieser Risiken kann einzeln oder zusammen zur Realisierung eines prog-
nosegefährdenden Risikos führen. 

Die Gesellschaft schätzt den Eintritt dieses Risikos als mittel ein, die Auswirkungen bei Eintritt 
des Risikos sind als hoch zu bewerten. 

3. Risiken im Zusammenhang mit der Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Ge-
setz 

Es besteht das Risiko, dass der Gesetzgeber das Erneuerbare-Energien-Gesetz – auch mit 
Wirkung für bereits in Betrieb befindliche Windenergieanlagen – ändert oder aufhebt und die 
Einspeisevergütung reduziert oder abschafft. Darüber hinaus ist es möglich, dass das Erneu-
erbare-Energien-Gesetz technische und betriebliche Vorgaben ändert, die die Gesellschaft 
nicht oder nicht fristgerecht umsetzt. Die vorbezeichneten Risiken können zu einer Verringe-
rung oder zu einem Wegfall der Einspeiseerlöse der Gesellschaft führen. Dies hätte negative 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und könnte zur 
Realisierung eines anlagegefährdenden Risikos führen. 

Die Gesellschaft schätzt den Eintritt dieses Risikos als mittel ein, die Auswirkungen bei Eintritt 
des Risikos sind als hoch zu bewerten. 

4. Risiken aus der Anfangsvergütung 
 
Zwar wird die erhöhte Anfangsvergütung gemäß § 29 Abs. 2 EEG für mindestens fünf Jahre 
gewährt. Für die Zahlung der Anfangsvergütung ab dem 6. Betriebsjahr dürfen aber bestimmte 
Energieerträge bei den Windenergieanlagen nicht überschritten werden. Das Vorliegen der 
Voraussetzungen muss durch den Vergleich der erreichten Energieerträge mit dem Referenz-
ertrag der Windenergieanlagen nachgewiesen werden. Es besteht das Risiko, dass die Ener-
gieerträge gegenüber dem Referenzertrag derart ausfallen, dass die Anfangsvergütung nicht 
über die gesamte Laufzeit gezahlt wird. Dies kann zur Realisierung eines prognosegefährden-
den Risikos führen.  

Die Gesellschaft schätzt den Eintritt dieses Risikos als mittel ein, die Auswirkungen bei Eintritt 
des Risikos sind als hoch zu bewerten. 

5. Höhere Gewalt 
 
Es besteht das Risiko, dass außergewöhnliche Risiken wie Erdbeben, Umweltkatastrophen, 
kriegerische Auseinandersetzungen, Flugzeugabstürze oder sonstige Ereignisse höherer Ge-
walt auftreten und den Windpark betreffen. Auch besteht das Risiko, dass menschliche Ein-
griffe wie Vandalismus oder Diebstahl erfolgen. Jedes dieser Ereignisse kann die prognosti-
zierten Einnahmen der Windenergieanlagen reduzieren. Dies könnte zu einer Beeinträchti-
gung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und zur Realisierung eines 
anlagegefährdenden Risikos führen. 

In einem Wartungsvertrag mit der Nordex Energy AG wurde die Wartung, Instandhaltung und 
Reparatur zur Gewährleistung der Verfügbarkeit der fünf Windkraftanlagen für die Laufzeit von 
15 Jahren ab dem Abnahmezeitpunkt (11. Februar 2014) vereinbart. Dadurch soll ein 
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Regelbetrieb gewährleistet werden. Um weitere Ausfallrisiken zu minimieren, wurde eine 
Sach- und Betriebsunterbrechungsversicherung abgeschlossen. 

Die Gesellschaft schätzt den Eintritt dieses Risikos als gering ein, die Auswirkungen bei Eintritt 
des Risikos sind als mittel zu bewerten. 

6. Fremdfinanzierung 

Die Gesellschaft hat in 2013 zur Finanzierung der Windkraftanlage Darlehen über insgesamt 
19,54 Mio. EUR mit einer Zinsbindung bis zum 31.12.2022 aufgenommen. Für den Zeitraum 
ab dem 1.1.2023 wurde ein Zinssicherungsgeschäft abgeschlossen. Die Gesellschaft hat so-
mit bis zur vollständigen Tilgung Planungssicherheit bzgl. der Höhe des Kapitaldienstes. 

Die Gesellschaft schätzt den Eintritt dieses Risikos als gering ein, die Auswirkungen bei Eintritt 
des Risikos sind als gering zu bewerten. 

7. Reduzierung der geplanten Veräußerungserlöse 

Die Prognoserechnung unterstellt Veräußerungserlöse für die Projekte in geschätzter Höhe. 
Eine Abweichung der tatsächlich realisierten Veräußerungserlöse der Projekte hätte Auswir-
kungen auf die Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft und auf die prognostizierte Rückzahlung an 
die Gesellschafter. 

Die Gesellschaft schätzt den Eintritt dieses Risikos als mittel ein, die Auswirkungen bei Eintritt 
des Risikos sind als gering zu bewerten. 

8. Gesamtrisiko 

Externe Einflüsse können sich negativ auf die Stromerzeugung der Windkraftanlagen und da-
mit auf die Ertragssituation der Gesellschaft auswirken. Dies könnte sich letztlich negativ auf 
etwaige Ausschüttungen an die Anleger auswirken. 

9. Insolvenz der Green City AG 

Die Green City AG hat am 24. Januar 2022 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens gestellt. Daraufhin wurde am 26. Januar 2022 Herr Rechtsanwalt Axel Bierbach zum vor-
läufigen Insolvenzverwalter bestellt. Am 1.5.2022 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet und 
Rechtsanwalt Axel Bierbach zum Insolvenzverwalter bestellt.  

Die Green City Operations & Management wurde von der Green City AG i.I. im Juni 2022 an 
die Qair Gruppe verkauft, firmiert seit August 2022 als Qair Deutschland Operations & Ma-
nagement GmbH und arbeitet weiterhin im normalen Umfang weiter. Als Geschäftsführer fun-
gierten weiterhin Alexander Kilias und Philipp Rasthofer. 

Die Komplementärin Green City Wind Service GmbH wurde von der Green City AG i.I. im April 
2023 verkauft an die WE Energy GmbH, Mühldorf. Als Geschäftsführer wurden Kathrin Enzin-
ger und Dr. Alexander Wild bestellt.  
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Die möglichen Auswirkungen der Green City AG Insolvenz werden als gering eingeschätzt, 
sowohl die Betriebsführung, die Qair Operations & Management GmbH, als auch der Komple-
mentär, die Green City Wind Service GmbH, arbeiten in normalen Umfang und sind liquide. 

10. Wechsel der Geschäftsführung der Komplementärin 

Die Geschäftsführer Philipp Rasthofer und Alexander Kilias haben per 31.3.2023 die Ge-
schäftsführung der Komplementärin Green City Wind Service GmbH niedergelegt. Die Ge-
schäftsführer Kathrin Enzinger und Dr. Alexander Wild wurden per 1.4.2023 als Geschäftsfüh-
rer bestellt. 

 

VI. Chancenbericht 

Zu den oben angeführten Risiken existieren analog auch Chancen. So kann eine günstige 
Wetterentwicklung mit einem deutlich höheren Windaufkommen zu einer höheren Strompro-
duktion und damit zu einer verbesserten Ertragssituation führen. 

Etwaige Änderungen durch den Gesetzgeber könnten sich auch positiv auf den Betrieb der 
Windkraftanlagen auswirken sowie zu einer Verminderung der bestehenden Kosten führen. 

Durch steigende Strompreise und einer damit einhergehenden Steigerung der Marktvergütung 
in der Direktvermarktung kann pro kWh ein höherer Erlös erzielt werden. Dadurch kann sich 
der Ertrag erheblich steigern. Dies war 2021 erstmals der Fall und hat zu einer spürbaren 
Steigerung der Erträge geführt. Auch im gesamten Jahr 2022 waren die Preise anhaltend über 
dem garantierten EEG-Niveau des Parks. 

 

VII. Prognosebericht 

Für das Jahr 2023 wird eine produzierte Strommenge von 25.879 MWh (durchschnittlich er-
zielte Strommenge der letzten 9 Jahre) prognostiziert und damit ein Umsatzvolumen von über 
2,4 Mio. EUR. Der Stromerlös berechnet sich auf Basis der EEG-Vergütung von 9,27 
Cent/kWh für die Windenergieanlagen. Bei einem windreichen Jahr stehen die Chancen gut, 
die prognostizierten Werte zu übertreffen. Durch die anhaltend hohen Strompreise werden 
auch im Jahr 2023 die Monatspreise pro kWh Windstrom zumindest zeitweise über dem Ver-
gütungsniveau des Parks liegen. Somit bestehen gute Aussichten, dass die Erlöse über dem 
prognostizierten Wert liegen. 

Die Umsetzung der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung wird in 2023 abgeschlossen wer-
den. Diese wurde in 2021 durch eine dauerhafte Reduzierung der Kapitaldienstreserve finan-
ziert. 

Wir beurteilen die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens positiv.  
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München, den 26.05.2023 

Für die Komplementärin 

Green City Energy Wind Service GmbH 
 
 

 

Kathrin Enzinger       Dr. Alexander Wild 

Geschäftsführerin       Geschäftsführer 
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Green City Energy Windpark Bayerischer Odenwald GmbH & Co. KG

München

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Green City Energy Windpark Bayerischer Odenwald GmbH & Co. KG

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Green City Energy Windpark Bayerischer Odenwald GmbH & 

Co. KG – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich 

der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir 

den Lagebericht der Green City Energy Windpark Bayerischer Odenwald GmbH & Co. KG für das 

Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung des 

Vermögensanlagengesetztes (VermAnlG) und vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer 

Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 und

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften unter Berücksichtigung 

des VermAnlG und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 25 VermAnlG i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 

Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt 

hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 

§ 25 VermAnlG i.V.m § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 

Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 

haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 

erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 

Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung des VermAnlG in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 

sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 

mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 

die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 

oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 

auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

bilanzieren, sofern den nicht tatsächlichen oder rechtlichen Gegebenheiten entgegenstehen.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 

Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 

entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 

als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 

geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 

und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 

in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu

erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 25 VermAnlG i.V.m § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 

vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 

dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 

Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –

falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
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Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 

als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 

beinhalten können;

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 

Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 

der Gesellschaft abzugeben;

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 

auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 

zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 

aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 

zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 

oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt;

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens;
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führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 

den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 

sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 

eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 

zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 

Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Vermerk über die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, 

Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten

Prüfungsurteil

Wir haben auch die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen 

zu den einzelnen Kapitalkonten, die auch die von Treuhändern verwalteten Kapitalkonten umfassen, 

der Green City Energy Windpark Bayerischer Odenwald GmbH & Co. KG zum 31.12.2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse erfolgte die 

Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in 

allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen 

und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in Übereinstimmung mit § 25 Abs. 3 VermAnlG unter 

Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) 

„Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information“ (Stand 

Dezember 2013) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 

im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung 

von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten“ unseres 

Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung 

mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 

sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 

der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
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als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, 

Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die ordnungsgemäße Zuweisung von 

Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die in allen wesentlichen Belangen 

ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen 

Kapitalkonten. Für die von Treuhändern verwalteten Kapitalkonten beschränkt sich die Verantwortung 

der gesetzlichen Vertreter auf die Zuweisung der Gewinne, Verluste, Einlagen und Entnahmen zu 

dem Kapitalkonto des Treuhänders sowie auf die Einholung von Informationen zur Entwicklung der 

Kapitalkonten der von ihm treuhänderisch gehaltenen Anteile. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als 

notwendig bestimmt haben, um die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen 

und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu ermöglichen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von 

Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Zuweisung von 

Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten ordnungsmäßig ist, 

sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von 

Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 25 Abs. 3 VermAnlG unter Beachtung des International Standard on 

Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance Engagements Other than Audits or 

Reviews of Historical Financial Information“ (Stand Dezember 2013) durchgeführte Prüfung eine 

wesentliche falsche Zuweisung stets aufdeckt. Falsche Zuweisungen können aus Verstößen oder 

Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage der ordnungsgemäßen 

Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten 

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter 

falscher Zuweisungen von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen 

Kapitalkonten, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch

sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Zuweisungen nicht 

aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 

bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

beurteilen wir die Ordnungsmäßigkeit der Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und 

Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der 

Prüfung des relevanten internen Kontrollsystems und von aussagebezogenen 

Prüfungshandlungen überwiegend auf Basis von Auswahlverfahren.

München, 26. Mai 2023

Metzler Wiedemann

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte
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Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Verhältnisse der Gesellschaft

Rechtsform GmbH & Co. KG

Handelsregister Registergericht München HRA 98314

Firma Green City Energy Windpark Bayerischer Odenwald GmbH & Co. KG

Sitz München

Geschäftsjahr Kalenderjahr

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist das Errichten und Betreiben von Anlagen zur Erzeugung rege-

nerativer Energie.

Hafteinlage

Das Haftkapital der Gesellschaft beträgt am Bilanzstichtag laut Handelsregisterauszug

EUR 681.700,00.

Es ist in voller Höhe einbezahlt. Insgesamt wurde Pflichtkapital in Höhe von EUR 6.812.500,00 ein-

bezahlt und wird von einem Treuhand-, vier Direkt- sowie 433 Treugeberkommanditisten gehalten.

Neben den Festkapitalkonten werden für jeden Gesellschafter bewegliche Kontokorrentkonten ge-

führt. Gewinne, Entnahmen und Einlagen werden über diese Konten gebucht. Verluste werden über 

Verlustsonderkonten erfasst.

Geschäftsführung

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist die Green City Energy Wind Service GmbH mit Sitz in 

München. Sie wird beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 200086 geführt. Das ge-

zeichnete Kapital der Komplementärin beträgt zum Stichtag TEUR 25.

Die Geschäftsführung oblag im abgelaufenen Geschäftsjahr den Herren Alexander Kilias und Phi-

lipp Rasthofer in deren Eigenschaft als Geschäftsführer der Green City Energy Wind Service 

GmbH.
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Zum 01.04.2023 wechselte die Geschäftsführung an Frau Kathrin Enzinger und Herrn Alexander 

Wild.

Beirat

Es existiert ein Beirat gemäß Ziffer 14 des Gesellschaftsvertrags, welcher die Interessen der Treu-

geber und Direktkommanditisten gegenüber der Komplementärin vertritt. Der Beirat ist berechtigt 

sich jederzeit über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu informieren sowie die Handelsbücher

der Gesellschaft einzusehen. Einmal jährlich sind die Bücher der Gesellschaft durch den Beirat zu 

prüfen. Der Beirat ist Auskunftsberechtigt und muss über alle wichtigen Geschäftsvorfälle unterrich-

tet werden. Auf der jährlichen Gesellschafterversammlung ist ein Bericht über die Tätigkeiten im ab-

gelaufenen Geschäftsjahr vorzulegen.

Dem Beirat gehören derzeit 3 Gesellschafter an: 

Josef Süßl

Joachim Lorenz

Günther Sinapius

Gesellschafterversammlungen

Die Gesellschafter fassten die folgenden wesentlichen Beschlüsse:

Am 10.08.2022 wurde der geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 festgestellt und 

den Geschäftsführern sowie dem Beirat Entlastung erteilt. Auf der im Oktober 2022 abgehaltenen 

Gesellschafterversammlung wurde eine Auszahlung für das Jahr 2022 in Höhe von 4 % des Kom-

manditkapitals im Oktober 2022 beschlossen, nachdem bereits im April eine Ausschüttung in Höhe 

von 9 % erfolgte.

Wesentliche Verträge

Es bestehen eine Reihe von Pachtverträgen, die eine langfristige Nutzung der zum Betreiben der 

Windkraftanlagen notwendigen Flächen sicherstellt. Laufzeiten und Entgelte variieren stark zwi-
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schen den einzelnen Pachtverträgen und beinhalten teilweise Erzeugungsabhängige Komponenten. 

Im laufenden Geschäftsjahr sind Aufwendungen von insgesamt TEUR 148 angefallen.

Mit der Qair Operations & Management GmbH wurde ein Betriebsführungsvertrag geschlossen. Auf 

die Qair Operations & Management GmbH wurden die Aufgaben zur technischen und kaufmänni-

schen Betriebsführung des Windparks übertragen. Die Vergütung der technischen Betriebsführung 

beläuft sich auf 1,75 % der eingespeisten Strommenge. Für das abgelaufene Geschäftsjahr erga-

ben sich aus diesem Vertrag Aufwendungen für die technische Betriebsführung von TEUR 88. Die 

Vergütung der kaufmännischen Betriebsführung beläuft sich auf 0,3 % der Nettoeinspieseerlöse. 

Für das abgelaufene Geschäftsjahr ergaben sich aus diesem Vertrag Aufwendungen für die kauf-

männische Betriebsführung von TEUR 68. 

Mit der Nordex Energy GmbH wurde eine Wartungsvertrag mit einer 15-jährigen Vertragslaufzeit 

geschlossen. Die Nordex Energy GmbH hat sich hierbei dazu verpflichtet sämtliche Wartung-, In-

standhaltungs-, und Reparaturmaßnahmen durchzuführen und die Betriebsbereitschaft der Anlage 

sicherzustellen. Die Vergütung richtet sich hauptsächlich nach der eingespeisten Strommenge. Für 

das abgelaufene Geschäftsjahr ergaben sich aus diesem Vertrag Aufwendungen von TEUR 404.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird steuerlich beim Finanzamt München unter der Steuernummer 143/533/99315

geführt. Veranlagungen sind für die Jahre bis 2021 erfolgt.

Die steuerlichen Verhältnisse der Gesellschaft sind durch eine finanzamtliche Außenprüfung bis 

zum 31. Dezember 2014 geprüft.



Allgemeine Auftragsbedingungen
f r

Wirtschaftspr fer und Wirtschaftspr fungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten f r Vertr ge zwischen Wirtschaftspr fern
oder Wirtschaftspr fungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send Wirtschaftspr fer genannt) und ihren Auftraggebern ber Pr fungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Auftr ge, soweit nicht etwas anderes ausdr cklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte k nnen nur dann Anspr che aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftspr fer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdr cklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspr che gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegen ber.

2. Umfang und Ausf hrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grunds tzen ordnungs-
m iger Berufsaus bung ausgef hrt. Der Wirtschaftspr fer bernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Gesch ftsf h-
rung. Der Wirtschaftspr fer ist f r die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftspr fer ist berechtigt,
sich zur Durchf hrung des Auftrags sachverst ndiger Personen zu bedienen.

(2) Die Ber cksichtigung ausl ndischen Rechts bedarf au er bei betriebs-
wirtschaftlichen Pr fungen der ausdr cklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) ndert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie enden
beruflichen u erung, so ist der Wirtschaftspr fer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf nderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat daf r zu sorgen, dass dem Wirtschaftspr fer alle f r
die Ausf hrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig bermittelt werden und ihm von allen Vorg ngen und
Umst nden Kenntnis gegeben wird, die f r die Ausf hrung des Auftrags von
Bedeutung sein k nnen. Dies gilt auch f r die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorg nge und Umst nde, die erst w hrend der T tigkeit des
Wirtschaftspr fers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
pr fer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspr fers hat der Auftraggeber die Vollst n-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Ausk nfte und Erkl rungen in einer vom Wirtschaftspr fer formu-
lierten schriftlichen Erkl rung zu best tigen.

4. Sicherung der Unabh ngigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabh ngigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftspr fers gef hrdet. Dies gilt f r die Dauer des
Auftragsverh ltnisses insbesondere f r Angebote auf Anstellung oder ber-
nahme von Organfunktionen und f r Angebote, Auftr ge auf eigene Rech-
nung zu bernehmen.

(2) Sollte die Durchf hrung des Auftrags die Unabh ngigkeit des Wirtschafts-
pr fers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
h ngigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftspr fer, in anderen Auftragsverh ltnissen beeintr chtigen, ist der
Wirtschaftspr fer zur au erordentlichen K ndigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und m ndliche Ausk nfte

Soweit der Wirtschaftspr fer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
ma gebend. Entw rfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind m ndliche Erkl rungen und Ausk nfte des
Wirtschaftspr fers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich best tigt werden.
Erkl rungen und Ausk nfte des Wirtschaftspr fers au erhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen u erung des Wirtschaftspr fers

(1) Die Weitergabe beruflicher u erungen des Wirtschaftspr fers (Arbeits-
ergebnisse oder Ausz ge von Arbeitsergebnissen sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information ber das T tigwerden des Wirtschafts-
pr fers f r den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftspr fers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer beh rdlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher u erungen des Wirtschaftspr fers und die
Information ber das T tigwerden des Wirtschaftspr fers f r den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzul ssig.

7. M ngelbeseitigung

(1) Bei etwaigen M ngeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherf llung
durch den Wirtschaftspr fer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unm glichkeit der Nacherf l-
lung kann er die Verg tung mindern oder vom Vertrag zur cktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zur cktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unm glichkeit der Nacherf llung f r ihn ohne Interesse ist. Soweit dar ber
hinaus Schadensersatzanspr che bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von M ngeln muss vom Auftraggeber
unverz glich in Textform geltend gemacht werden. Anspr che nach Abs. 1,
die nicht auf einer vors tzlichen Handlung beruhen, verj hren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verj hrungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle M ngel, die in einer beruflichen u erung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftspr fers enthalten sind, k nnen jederzeit vom Wirt-
schaftspr fer auch Dritten gegen ber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen u erung des Wirtschaftspr fers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die u erung auch Dritten
gegen ber zur ckzunehmen. In den vorgenannten F llen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftspr fer tunlichst vorher zu h ren.

8. Schweigepflicht gegen ber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftspr fer ist nach Ma gabe der Gesetze ( 323 Abs. 1 HGB,
43 WPO, 203 StGB) verpflichtet, ber Tatsachen und Umst nde, die ihm

bei seiner Berufst tigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftspr fer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) F r gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspr fers, insbe-
sondere Pr fungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschr nkungen, insbesondere die Haftungsbeschr nkung des 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschr nkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschr nkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftspr fers f r Schadensersatzanspr che jeder Art, mit Ausnah-
me von Sch den aus der Verletzung von Leben, K rper und Gesundheit,
sowie von Sch den, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach 1
ProdHaftG begr nden, bei einem fahrl ssig verursachten einzelnen Scha-
densfall gem 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. beschr nkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverh ltnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftspr fer auch gegen ber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftspr fer
bestehenden Vertragsverh ltnis Anspr che aus einer fahrl ssigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftspr fers her, gilt der in Abs. 2 genannte H chstbetrag
f r die betreffenden Anspr che aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bez glich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst s mtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne R cksicht darauf, ob Sch den in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftspr fer nur bis zur H he von 5 Mio. in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das F nffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
pr fungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
f r Schadensersatzanspr che, die auf vors tzliches Verhalten zur ckzuf h-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, K rper oder
Gesundheit sowie bei Sch den, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach
1 ProdHaftG begr nden. Das Recht, die Einrede der Verj hrung geltend zu
machen, bleibt unber hrt.

10. Erg nzende Bestimmungen f r Pr fungsauftr ge

(1) ndert der Auftraggeber nachtr glich den durch den Wirtschaftspr fer
gepr ften und mit einem Best tigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Best tigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftspr fer einen Best tigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftspr fer durchgef hrte Pr fung im Lage-
bericht oder an anderer f r die ffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftspr fers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zul ssig.

(2) Widerruft der Wirtschaftspr fer den Best tigungsvermerk, so darf der
Best tigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Best tigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftspr fers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf f nf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Erg nzende Bestimmungen f r Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftspr fer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollst n-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch f r Buchf hrungsauftr ge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftspr fer hierzu
ausdr cklich den Auftrag bernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftspr fer alle f r die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftspr fer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verf gung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden T tigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererkl rungen f r die Einkommensteuer,
K rperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Verm gensteuererkl -
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschl sse und sonstiger f r die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachpr fung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbeh rden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erkl rungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebspr fungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspr fungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftspr fer ber cksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche ver ffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erh lt der Wirtschaftspr fer f r die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten T tigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftspr fer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
terverg tungsverordnung f r die Bemessung der Verg tung anzuwenden ist,
kann eine h here oder niedrigere als die gesetzliche Verg tung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, K rper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Verm gensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch f r

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche T tigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerh hung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsver u erung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterst tzung bei der Erf llung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserkl rung als
zus tzliche T tigkeit bernommen wird, geh rt dazu nicht die berpr fung
etwaiger besonderer buchm iger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Verg nstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gew hr f r die vollst ndige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht bernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftspr fer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht w nscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschl sselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftspr fer entsprechend in Textform informieren.

13. Verg tung

(1) Der Wirtschaftspr fer hat neben seiner Geb hren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zus tzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorsch sse auf Verg tung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Anspr che abh ngig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftspr fers auf Verg tung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskr ftig festgestellten Forderungen zul ssig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftspr fer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

F r den Auftrag, seine Durchf hrung und die sich hieraus ergebenden An-
spr che gilt nur deutsches Recht.
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Zusatzvereinbarung

zu den Allgemeinen Auftragsbedingungen

f r Wirtschaftspr fer und Wirtschaftspr fungsgesellschaften

vom 01. Januar 2017

Abweichend von den in den Allgemeinen Auftragsbedingungen f r Wirtschaftspr fer und
Wirtschaftspr fungsgesellschaften unter Ziffer 9 Absatz 2 genannten Haftungs chst-
betr gen gilt Folgendes:

F r Verbindlichkeiten der Partnerschaft aus Sch den wegen fehlerhafter Berufsaus bung
unterh lt die Partnerschaft eine zu diesem Zweck durch Gesetz vorgegebene Berufshaft-
pflichtversicherung ( 8 Abs. 4 Satz 1 PartGG). F r die Berufshaftpflichtversicherung gelten

113 Abs. 3 und die 114 bis 124 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) entspre-
chend ( 8 Abs. 4 Satz 2 PartGG).

F r Verbindlichkeiten der Partnerschaft aus Sch den wegen fehlerhafter Berufsaus bung
haftet den Gl ubigern nur das Gesellschaftsverm gen. F r F lle einfacher Fahrl ssigkeit
wird die Haftung auf 10 Mio. EUR begrenzt.


